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Samtgemeinde Gellersen Reppenstedt, 06.03.2026 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 
Verantwortlich: Dietmar Meyer 
Amt: Kämmerei 
 
 

S I T Z U N G S V O R L A G E S/2026/20 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Samtgemeindeausschuss 16.03.2026 9 nein 

Samtgemeinderat   ja 

 
 
Änderung der Hauptsatzung der Samtgemeinde Gellersen 
 

 
Sachverhalt: 
Hinsichtlich der Auftragsvergaben der laufenden Verwaltung, für die der Samtgemeindebürgermeister 
zuständig ist, ist eine Änderung der Hauptsatzung erforderlich, soweit Wertgrenzen geändert werden.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, Vergaben, die aufgrund einer beschlossenen Investition erfolgen und im 
Haushaltsplan veranschlagt sind, zukünftig als genehmigt zu betrachten. Folglich bedarf es da zu-
künftig keines gesonderten Beschlusses über die Vergaben. Im Übrigen werden die Vergabeent-
scheidungen ohnehin in der Regel vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Lüneburg geprüft 
und genehmigt. Mögliche Ermessens- und Auswahlentscheidungen durch den Samtgemeindeaus-
schuss gibt es nicht. 
 
Damit die politische Vertretung über die Vergaben informiert ist, ist vorgesehen, dass der Samtge-
meindeausschuss einmal jährlich über die erteilten Aufträge ab einer Auftragssumme von 
70.000,00 € in geeigneter Form unterrichtet wird. 
 
Zusammenfassend wird die geplante Änderung der Hauptsatzung daher als Entlastung für die Ver-
waltung und auch für den Samtgemeindeausschuss angesehen (s. Anlage).  
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die 3. Änderung der Hauptsatzung der Samtgemeinde Gellersen wird beschlossen. 
 
 
 
Anlage(n): 

• 3. Änderungssatzung der Hauptsatzung 
 

 


